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Ein schwedischer Verbraucher hatte im 
Frühjahr 2024 eine Überfahrt mit einer 
Fähre von Italien nach Albanien für sei-
nen Sommerurlaub gebucht. Kurz vor 
dem Reisedatum wurde ihm von der 
italienischen Fährgesellschaft mitgeteilt, 
dass ein anderes Schiff, als ursprüng-
lich geplant, genutzt werden würde 
und dass dieses leider keine Kabine der 
ursprünglich gebuchten Kategorie zur 
Verfügung hatte. Er wurde somit auf 
eine einfachere Standardkabine umge-
bucht. Damit nicht genug: Am Reisetag 
verspätete sich die Abfahrt und dement-
sprechend auch die Ankunft um mehr 
als 4 Stunden. Der Verbraucher rekla-
mierte, erhielt aber nur einen Gutschein 
im Wert von 40 EUR als Entschädigung 
für die einfachere Kabine, aber keine 
Entschädigung für die Verspätung, die 
laut Fährgesellschaft innerhalb der To-
leranzgrenze war, da sie angeblich nur 
knapp zwei Stunden betrug. Dies ent-
sprach jedoch nicht den Tatsachen und 
der Verbraucher wandte sich an das 
EVZ Schweden, welches den Fall an 
das EVZ Italien weiterleitete. Nach un-
serer Intervention zeigte sich die Fähr-
gesellschaft einsichtig: Sie zahlte eine 
Entschädigung von 25% des Ticket-
preises als Entschädigung für die gro-
ße Verspätung bei der Ankunft, dazu 
nochmals 20% des Ticketpreises für 
die verspätete Antwort auf die Be-
schwerde und schließlich wurde auch 
der Gutschein für die minderwertige 
Kabine ausgezahlt.
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REISEN
Vorsicht vor Kostenfallen bei 
der Beantragung von Reisege-
nehmigungen

EU-Bürgerinnen und Bürger benötigen für 
ihren Urlaub im Vereinigten Königreich zu-
sätzlich zum Reisepass eine elektronische 
Einreisegenehmigung (ETA – Electronic 
Travel Authorisation) zum Preis von 16 £ 
(ca. 19 €). Diese bekommt man über die 
eigens dafür von der britischen Regierung 
geschaffene App oder über die eigens da-
für eingerichtete Webseite (https://apply-
for-an-eta.homeoffice.gov.uk/apply/elect-
ronic-travel-authorisation/how-to-apply). 
Auch für andere Staaten (unter anderem 
USA, Kanada, Neuseeland...) benötigt man 
eine ähnliche Einreisegenehmigung. Neben 
den jeweiligen offiziellen Webseiten findet 
man im Internet aber zahlreiche Agentu-
ren, die offiziell ausschauen, es aber nicht 
sind und anbieten, diese Art von Genehmi-
gung zu besorgen. In den Suchmaschinen 
scheinen diese zumeist viel höher gelistet 
auf als die offiziellen Regierungsseiten. 
Die Kosten für die Beantragung sind auf 
den Seiten der Drittanbieter um ein Viel-
faches höher und meist gut versteckt. Ne-
benbei gibt man auch noch seine persön-
lichen Daten, samt Foto des Reisepasses 
und eigenem Foto preis ohne Garantie, die 
Einreisegenehmigung zu erhalten. Mehr 
zum Thema: https://www.euroconsumato-
ri.org/de/news_de/915

ONLINE ABNEHMEN?
Das EVZ warnt vor den Risiken 
von Medikamenten und Pro-
dukten aus dem Internet 

Viele Personen kämpfen mit dem Über-
gewicht und könnten daher geneigt sein, 
schnelle Lösungen zum Abnehmen zu su-
chen, auch im Internet. In den sozialen 

Netzwerken sind viele Informationen zu 
finden, die nicht immer zuverlässig und 
manchmal sogar gefährlich sind. Der On-
line-Kauf von Nahrungsergänzungsmitteln, 
Schlankheits- oder Entschlackungsmitteln 
und Medikamenten kann nämlich ernsthafte 
Risiken sowohl für die Gesundheit als auch 
für den Geldbeutel mit sich bringen. Lesen 
Sie mehr zum Thema auf der Webseite des 
Europäischen Verbraucherzentrums: https://
www.euroconsumatori.org/de/news_de/917

HEILIGES JAHR 2025
Ein Leitfaden für Romreisende

Das Büro in Rom des Europäischen Verbrau-
cherzentrums Italien hat für das Heilige Jahr 
einen Online-Leitfaden erstellt. Zielgruppe 
für den Leitfaden sind europäische Pilgernde 
und Romreisende. Er enthält Einzelheiten zu 
den Terminen und wichtigsten Veranstaltun-
gen und andere interessante Informationen 
unter anderem zum Thema Anreise, Unter-
kunft, Einkäufe, Gesundheit und Sicherheit 
und viele andere nützliche Tipps. Der Leitfa-
den ist in englischer und italienischer Sprache 
verfügbar. https://ecc-netitalia.it/it/guida-
giubileo-2025/.


